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Am 4. August 2011 hat der IASB einen Standardentwurf 
zur Verschiebung des verpflichtenden Erstanwendungs-
zeitpunkts von IFRS 9 Finanzinstrumente veröffentlicht. 
In der verabschiedeten Fassung von IFRS 9 ist derzeit als 
Erstanwendungszeitpunkt der 1. Januar 2013 vorgese-
hen. Mit ED/2011/3 Mandatory Effective Date of IFRS 9 
schlägt der IASB vor, den Erstanwendungszeitpunkt auf 
Geschäftsjahre zu verschieben, die am oder nach dem 
1. Januar 2015 beginnen. Dabei wird die Möglichkeit 
zur vorzeitigen Anwendung beibehalten. Diese Möglich-
keit besteht allerdings nicht für Unternehmen, die auf-
grund der IAS-Verordnung der EU nach IFRS bilanzieren, 
da ein Endorsement von IFRS 9 durch die Europäische 
Kommission noch aussteht.
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Die Entscheidung des IASB, sich für eine Verschie-
bung des verpflichtenden Erstanwendungszeitpunkts 
von IFRS 9 auszusprechen, kommt nicht unerwartet. 
Es lassen sich unter anderem folgende Gründe an-
führen:

•	Es	gab	mehrmals	Verschiebungen	im	Projektplan	
zur Ablösung von IAS 39 durch IFRS 9. Insbeson-
dere hinsichtlich der noch ausstehenden Überar-
beitung der Wertminderungsvorschriften war dem 
IASB bereits bei Verabschiedung von IFRS 9 (Rege-
lung der Klassifizierung und Bewertung) bewusst, 
dass mögliche Verzögerungen in diesem Themen-
komplex eine erneute Einwertung des Erstanwen-
dungszeitpunkts notwendig machen würden.

•	Der	IASB	hat	immer	wieder	betont,	dass	Unterneh-
men	die	Möglichkeit	haben	sollen,	alle	drei	Phasen	
der Überarbeitung von IFRS 9 mit genügend Vor-
laufzeit implementieren und sie gemeinsam zum 
selben Zeitpunkt anwenden zu können.

•	Daneben	hat	es	auch	größere	Verzögerungen	
beim	Projekt	zur	Bilanzierung	von	Versicherungs-
verträgen gegeben. Da aus Sicht von Versiche-
rungsunternehmen eine gleichzeitige Anwendung 
der geänderten Vorschriften aus IFRS 9 und dem 
Nachfolgestandard zu IFRS 4 wünschenswert ist, 
hat der IASB schon bei Verabschiedung von IFRS 9 
im November 2009 darauf hingewiesen, dass ein 
Gleichlauf bei der verpflichtenden Anwendung an-
gestrebt wird.

Der Standardentwurf hat eine Kommentierungsfrist bis 
einschließlich	21.	Oktober	2011.	Darin	werden	zwei	
Fragen gestellt:

1. Stimmt man einer Verschiebung des verpflichten-
den Erstanwendungszeitpunkts von IFRS 9 auf Ge-
schäftsjahre beginnend am oder nach dem 1. Januar 
2015 zu?

2. Stimmt man dem Beschluss des IASB zu, Vergleichs-
zahlen zu fordern, wenn ein Unternehmen IFRS 9 
erst am oder nach dem 1. Januar 2012 erstmalig an-
wendet?

Insbesondere die zweite Frage sollte im Rahmen der Be-
antwortung Beachtung finden. IFRS 9 in seiner aktuell 
gültigen	Fassung	fordert	grundsätzlich	die	Offenlegung	
von Vergleichszahlen. Es wird jedoch eine Ausnahme für 
diejenigen Unternehmen gewährt, die IFRS 9 vor dem 
1. Januar 2012 erstmalig anwenden. Sie dürfen auf die 
Angabe von Vergleichszahlen verzichten. Die Erstellung 
von Vergleichszahlen ist gerade bei Finanzdienstleistern 
ein	komplexer	und	ressourcenaufwändiger	Prozess.	Da-
neben erhöhen einige der Übergangsvorschriften die 
Komplexität der Generierung von Vergleichsinformatio-
nen. Dies gilt insbesondere für die Anforderung, auf in 
der Vergleichsperiode ausgebuchte Finanzinstrumente 
die Vorschriften in IAS 39 anzuwenden, d.h. für diese 
Posten	keine	IFRS	9-Klassifizierung	vorzunehmen. 

Viele Unternehmen werden eine Erstellung von Ver-
gleichszahlen trotz der oben erwähnten  Erleichte-
rungsvorschrift (die ggf. im Rahmen der Erörterung 
des Standardentwurfs zeitlich ausgeweitet wird) 
durchführen – ggf. unter Vernachlässigung der An-
hangangaben.

Dies kann zum einen aus externen Gründen notwen-
dig sein (z.B. aufsichtsrechtliche Anforderungen oder 
Erwartungshaltung der Kapitalmärkte/Investoren). 
Zum anderen wird aber in vielen Fällen auch intern 
die Aufstellung von Vergleichszahlen eingefordert 
werden, damit das Management einen Einblick in die 
neue Zahlenbasis (insb. Bilanz und GuV) und deren 
Entwicklung erhalten kann. Unternehmen, die sich 
mit einer Stellungnahme an den IASB wenden, sollten 
dies berücksichtigen.

Wenn Unternehmen sich gegenüber dem IASB für 
eine Ausweitung der Befreiung von Vergleichsanga-
ben aussprechen wollen, sollten sie dafür plausible 
Gründe anführen, die dem Standardsetzer die Trag-
weite seiner Entscheidung klar vor Augen führen. 
Ein pauschaler Hinweis auf die Kosten-Nutzen-Rela-
tion wird diesem Erfordernis nicht gerecht und dürfte 
wenig Aussicht haben, beim IASB Gehör zu finden.
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Der IASB hat eine weitere Fragestellung aus den 
Übergangsvorschriften vorerst aus der Diskussion aus-
geklammert. IFRS 9.7.2.2 definiert als Zeitpunkt der 
erstmaligen Anwendung von IFRS 9 den Zeitpunkt 
(date of initial application), an dem ein Unternehmen 
erstmals die Vorschriften aus IFRS 9 anwendet. Dabei 
werden die möglichen Zeitpunkte der erstmaligen 
Anwendung	von	IFRS	9	abschließend	definiert:

•	Jeder	Zeitpunkt	zwischen	der	Veröffentlichung	von	
IFRS 9 und dem 31. Dezember 2010 für Unterneh-
men, die IFRS 9 erstmalig vor dem 1. Januar 2011 
anwenden

•	Der	Anfang	eines	Berichtszeitraums	(beginning of 
the first reporting period), in welchem ein Unter-
nehmen IFRS 9 erstmalig anwendet, falls das Un-
ternehmen IFRS 9 am oder nach dem 1. Januar 
2011 erstmalig anwendet

Unklar ist, ob mit dem Begriff „reporting period“ 
sowohl Zwischen- als auch jährliche Berichtszeit-
räume gemeint sind. Da IFRS 9.7.2.15 explizite Er-
leichterungsvorschriften für Ersteller von Zwischen-
abschlüssen vorsieht, ist davon auszugehen, dass 
sowohl Zwischen- als auch jährliche Berichtszeit-
räume unter den Begriff „reporting period“ zu sub-
sumieren sind. Ansonsten wären diese Regelungen 
nicht vonnöten gewesen.

Der IASB hat noch keine näheren Informationen über 
die geplante zeitliche Abfolge der nächsten Schritte 
nach Ende der Kommentierungsfrist bekanntgegeben. 
Allerdings kann damit gerechnet werden, dass bei über-
wiegend zustimmender Kommentierung des Standard-
entwurfs eine entsprechende Änderung des Erstanwen-
dungszeitpunkts von IFRS 9 kurzfristig, d.h. innerhalb 
des vierten Quartals, umgesetzt werden wird.

Die nachfolgende Darstellung gibt eine Übersicht über 
den	aktuellen	Projektstatus	sowie	die	weitere	Projektpla-
nung unter Annahme des vorgeschlagenen Erstanwen-
dungszeitpunkts zum 1.1.2015:
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